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Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am 17. AUG. 196° 

Namens des Gemeinderates 
Der Stadtpräsident: Der Stadlschreibor: 
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Auszug 

aus dem Protokoll des Regierungsrates 

5411. Baulinienabänderung. — Die vom Ge¬ 
meinderat der Stadt Bern am 17. August 1960 be¬ 
schlossene Baulinienabänderung Untermattweg in 
Bümpliz wird gestützt auf Art. 13 des Gesetzes über 
die Bauvorschriften vom 26. Januar 1958 im Sinne 
einer geringfügigen Abänderung unter dem Vorbe¬ 
halt von Drittmannsrechten genehmigt. 

Der Regierungsstatthalter von Bern wird mit der 
Eröffnung dieses Beschlusses unter gleichzeitiger Zu¬ 
stellung eines Plandoppels an den Gemeinderat der 
Stadt Bern beauftragt. Von der Gemeinde Bern sind 
die Genehmigungskosten von Fr. 20.50 nebst Eröff¬ 
nungskosten zu beziehen und mit entsprechenden 
Markenwerten zu verrechnen. Je ein Doppel Be- 
schluss und Baulinienabänderung sind für das Amts¬ 
archiv bestimmt. 

An die Baudirektion. 

Für getreuen Protokollauszug 

Sitzung vom 13. September 1960 

der Staatsschreiber; 
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